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Sonnenaufgang  
in unserer wunderschönen Heimat
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Verwaltungs- 
Gemeinschaft 
KÖNIGSTEIN 
Sächsische Schweiz 

 
 

                        
 
 
 
 
MERKBLATT FÜR DAS BETREIBEN VON OFFENEN FEUERSTELLEN IM FREIEN FÜR 
DIE STADT KÖNIGSTEIN SOWIE DIE MITGLIEDSGEMEINDEN GOHRISCH, KURORT 
RATHEN, STRUPPEN UND ROSENTHAL-BIELATAL 

 

1. Offene Feuerstellen im Freien sind Koch- und Lagerfeuer sowie Holzkohlegrills.  
Diese sind so zu betreiben, dass durch Funkenflug, Glut o.ä. keine Brände entstehen können 
und eine Belästigung von Nachbarn durch Rauch vermieden wird. 

2. Zu diesem Zweck darf nur unbehandeltes, trockenes Holz zum Abbrennen benutzt werden. 
Bauholz oder andere Abfälle sind nicht zur Verbrennung geeignet. 

3. Die Feuerstellen sollten zu angrenzenden Gebäuden mit nicht verschließbaren Öffnungen 
(z.B. Türen, Tore, Durchgänge), brennbaren Außenwandflächen (z.B. Holz, Bepflanzung, 
Dämmung) und weicher Bedachung (z.B. Holz, Dachpappe, Stroh) sowie zu Lagern mit 
brennbaren Stoffen und vergleichbaren Objekten mindesten folgende Abstände haben: 

 Holzkohlegrills 5 m 
 Koch- und Lagerfeuer 20 m. 

Dabei können bei anderen örtlichen Bedingungen (hohe Temperaturen, langanhaltende 
Trockenheit oder herrschende Windverhältnisse) größere Abstände erforderlich werden. 

4. Offene Feuerstellen auf Flächen mit leicht entzündlichem Bewuchs sollten durch mindestens 
0,5 m breite Wundstreifen (ohne Bewuchs) gesichert werden. 

5. Während des Betreibens sind die Feuerstellen zu beaufsichtigen. Das Brennmaterial ist 
mindestens 2 m entfernt von der Feuerstelle aufzubewahren. 

6. Als Brennmaterialien sind nur solche Stoffe zu verwenden, bei deren Verbrennen keine 
Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bestehen. 
Brennbare Flüssigkeiten, die nicht ausschließlich für diese Zwecke vorgesehen sind, dürfen 
wegen der Gefahr der Stichflammenbildung nicht verwendet werden! In keinem Fall sind 
leicht entzündliche brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, Diesel, Öl oder mineralölhaltige 
Gemische zu verwenden. Bei diesen besteht eine hohe Explosionsgefahr auch in geringen 
Mengen! 

7. An den Feuerstellen sind zum Ablöschen von Glut oder zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden geeignete Mittel und Geräte bereitzuhalten (z.B. Wassereimer, 
Gartenschlauch, Sand, Feuerlöscher). 

8. Nach dem Betreiben sind die o.g. Feuerstellen vollständig abzulöschen. 
9. Grundsätzlich ist für die Sicherheit der Feuerstelle der Betreiber verantwortlich! 

Sollte es trotz aller Vorkehrungen zu einem Brand kommen, ist unverzüglich über den Notruf 
112 die Feuerwehr zu alarmieren! Jede Verzögerung an dieser Stelle kann zu einer 
unkontrollierbaren Ausbreitung des Brandes führen! 

 
 Dabei müssen folgende Angaben gemacht werden können: 

 Was brennt? 
 Wo brennt es (Adresse, Beschreibung)? 
 Wer meldet (Name)? 
 Sind Menschen in Gefahr? 
 Warten auf Rückfrage! 

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung und der Verwaltungsgemeinschaft Königstein
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10. Bei extremen Wettersituationen, wie zum Beispiel langanhaltende Trockenheit oder starker 
Wind bzw. Sturm sollte auf offenes Feuer verzichtet werden. Die Feuerwehr ist in diesem 
Fall berechtigt, offene Feuerstellen nach eigener Lagebeurteilung jederzeit zu löschen, wenn 
die Entstehung eines Brandes (z.B. durch Funkenflug) und die Gefahr der Ausbreitung nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

11. Es sind die tagaktuellen Waldbrandstufen zu beachten. Diese können unter folgendem Link 
abfragen: https://www.mais.de/php/sachsenforst.php  

 

 

Das ist nicht erlaubt: 

 

1. Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen fällt nicht in den Bereich der Ausnahmen nach 
Polizeiverordnung und kann somit nicht als Lagerfeuer genehmigt werden. 
Auch das Abbrennen von offenen Feuern in befestigten Feuerschalen zur Entsorgung von 
pflanzlichen Abfällen ist generell verboten. Die Verbrennung führt in den meisten Fällen zu 
starken Rauchentwicklungen und damit zu einer erheblichen Belästigung der unmittelbaren 
Nachbarschaft. Werden durch den Gemeindlichen Vollzugsdienst oder den 
Polizeivollzugsdienst Verstöße festgestellt, wird jede vorsätzliche oder fahrlässige Handlung, 
die den geltenden Bestimmungen zuwiderläuft, dem Landratsamt Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge zur Anzeige gebracht. 

2. Auf der Grundlage des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen (§ 15 SächsWaldG) ist der 
Umgang mit offenem Feuer im Wald unabhängig von den ausgegebenen 
Waldbrandgefahrenstufen ganzjährig verboten. Damit sind das Rauchen, das Grillen, das 
Zünden von Lagerfeuern oder die Inbetriebnahme von Himmelslaternen generell untersagt. 
Zuwiderhandlungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und werden mit Bußgeldern durch die 
unteren Forstbehörden der Landkreise und Kreisfreien Städte geahndet. 

3. Offene Feuer dürfen nach § 15 SächsWaldG ebenso nicht am Wald bis zu einem Abstand 
von 100 Metern entzündet werden. Ausnahmen können nur von den zuständigen unteren 
Forstbehörden genehmigt werden. 

 

Königstein, 14.12.2023 

 

                     Diese Investition wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes               
                     (GAK)“ durch die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen finanziell unterstützt. 
 

Gefördert durch:    

 
                                       

                              Diese Maßnahmen werden mitfinanziert mit Steuermitteln   
                              auf Grundlage des vom sächsischen Landtag beschlossenen  
                              Haushaltes.  

Erweiterungsanbau an einer denkmalgeschützten Turnhalle und   
Neugestaltung eines Kleinspielfeldes im Ortskern;  

Außenanlage Schloss Struppen - Parkmöglichkeiten und  
Treppenanlage  

  

Die Gemeinde Struppen gibt hiermit bekannt, dass alle Baumaßnahmen 2023 
erfolgreich abgeschlossen worden sind. 
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Kontakte und Öffnungszeiten  
Gemeinde Struppen und Stadt Königstein

Gemeinde Struppen
Bürgermeister - Herr Sachse
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung!
gemeinde@struppen.de
Tel. 035020 70418
Fax 035020 70154

Bürgerbüro
Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Bürgerpolizistin
Polizeihauptmeisterin Ludwig
Tel. 03501 519-270
Mobil 0173 3740221
Bei Nichterreichbarkeit: 03501 519-0

Bauhof Struppen
mobil 0157 86253643
bauhof@struppen.de

Kinderhaus Struppen
Tel. 035020 77 68-33, -35
kinderhaus@struppen.de

Grundschule Struppen
Tel. 035020 70455
grundschule@struppen.de

Wanderwegewart
Aron Schlemm
wanderwegewart@struppen.de

Kommunale Wohnungsverwaltung
Schönfeld Immobilien, Lärchenweg 3, 01809 Dohna
Tel. 035027 484475

Entsorgung der Grubeninhalte und des Klärschlammes 
aus dezentralen Abwasseranlagen sind grundsätzlich bei der 
WASS GmbH anzumelden:
Frau Ulbricht, Tel. 03596 581814, bzw. Frau Richter, 
Tel. 03596 581823

Stadt Königstein
Bürgermeister - Herr Kummer
Termine nach Vereinbarung!
post@stadt-koenigstein.de

Sekretariat des Bürgermeisters
Tel. 035021 997-50
Fax 035021 997- 33
sekretariat@stadt-koenigstein.de

Einwohnermelde- und Gewerbeamt
Tel. 035021 997-14
ema@stadt-koenigstein.de oder 
gewerbe@stadt-koenigstein.de

Öffnungszeiten:
Montag 9:00 – 12:00 Uhr
(nur über Online-Terminvereinbarung, Link auf der Homepage 
der Stadtverwaltung Königstein/Sächs. Schweiz)
Dienstag 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 7:00 – 12:00 Uhr
Freitag geschlossen

Hauptamt
Tel. 035021 997-10
hauptamt@stadt-koenigstein.de

Standesamt Königstein
Tel. 035021 997-13
standesamt@stadt-koenigstein.de

Ordnungsamt
Tel. 035021 997-15
ordnungsamt@stadt-koenigstein.de

Feuerwehrwesen
Tel. 035021 997-12
feuerwehrwesen@stadt-koenigstein.de

Sozialwesen, Schulen, Sport
Tel. 035021 997-17
soziales@stadt-koenigstein.de

Kämmerei
Tel. 035021 997-20
finanzen@stadt-koenigstein.de

Kasse
Tel. 035021 997-23, - 24, -25
kasse@stadt-koenigstein.de

Steuern und Abgaben
Tel. 035021 997-22
finanzen@stadt-koenigstein.de

Bezüge, Anlagenbuchhaltung
Tel. 035021 997-26
finanzen@stadt-koenigstein.de

Bauamt - Tiefbau
Tel. 035021 997-31

Bauamt - Hochbau
Tel. 035021 997-32
bauamt@stadt-koenigstein.de

Gewässerunterhaltung/Fördermittelbewirtschaftung
Tel. 035021 997-33

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Tel. 035021 997-38
liegenschaften@stadt-koenigstein.de

Öffnungszeiten der Ämter
Allgemeine Verwaltung, Ordnungswesen, Sozialwesen, Bau-
amt, Liegenschaften, Kämmerei

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr

Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz
Geschäftsstelle Sebnitz Markt 11, 01855 Sebnitz
Tel. 035971 80600, Fax: 035971 806099
info@zvwv.de, www.zvwv.de
Für Havarie- und Notfälle im Trinkwasserbereich kontaktieren 
Sie bitte: 035023 51610
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Bekanntmachung der Beschlüsse aus der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung  

am 12.12.2023
Beschluss Nr. 55-12/23 12.12.2023
Beschluss zur Vergabe der Vermessungsleistungen für die 
HW-Schadensbeseitigung 2021 – Schadstellen an Strup-
penbach und Schellean das Vermessungsbüro Hering, 
Lohmener Str. 14a, 01796 Pirna mit einer Gesamt-Auf-
tragssumme von 17.136,00 € (brutto).
Die Verwaltung wird ermächtigt die Auftragserteilung zu ver-
anlassen. Der Bürgermeister der Gemeinde Struppen wird er-
mächtigt den Auftrag zu unterzeichnen.

Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigte: 14, davon anwesend: 9
davon Ja-Stimmen: 9, davon Nein-Stimmen: 0, Stimmenthal-
tung: 0, Befangenheit (SächsGemO § 20): 0

Beschluss Nr. 56-12/23 12.12.2023
Beschlussfassung zur Übertragung der Aufgabe des ge-
förderten Gigabitausbaus der „Dunkelgrauen Flecken“ im 
Gemeindegebiet der Gemeinde Struppen auf den Land-
kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Der Gemeinderat beschließt die Aufgabe des geförderten Gi-
gabitausbaus sogenannter „Dunkelgrauer Flecken“, also Ad-
resspunkten mit einer Internetversorgung von weniger als 200 
Megabit pro Sekunde symmetrisch bzw. 500 Megabit pro Se-
kunde im Download, nach anhängender Förderrichtlinie sowie 
etwaiger zukünftiger Förderprogramme auf die Landkreisver-
waltung zu übertragen.
Der Bürgermeisterwird beauftragt die Vereinbarung mit dem 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge über die Durch-
führung eines Branchendialogs und Markterkundungsverfah-
rens für das Gemeindegebiet zu unterzeichnen.
Die Richtlinien „Förderung zur Unterstützung des Gigabitaus-
baus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik 
Deutschland – Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 
2.0)“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vom 31. 
März 2023 sowie die Richtlinie des Sächsischen Staatsministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) zur Förderung 
des Ausbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen (Richtlinie Di-
gitale Offensive Sachsen 2023 – RL DiOS 2023) vom 22. August 
2023 werden vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigte: 14, davon anwesend: 9
davon Ja-Stimmen: 8, davon Nein-Stimmen: 0, Stimmenthal-
tung: 1, Befangenheit (SächsGemO § 20): 0

Beschluss Nr. 57-12/23 12.12.2023
Beschlussfassung zur Annahme von Spenden für die Rent-
nerweihnachtsfeier
Der Gemeinderat beschließt die Annahme der Spenden gemäß 
nachfolgender Tabelle in Höhe von insgesamt 250,00 EUR für 
die Rentnerweihnachtsfeier.

Spender Datum Betrag
Herr Uwe Goll 08.11.2023 30,00 EUR
Herr Stefan Wenke 08.11.2023 30,00 EUR
Herr Daniel Endler 15.11.2023 30,00 EUR
Eheleute Göhler 20.11.2023 30,00 EUR
Herr Daniel Kaiser 20.11.2023 30,00 EUR
Frau Petra Schwarz 21.11.2023 30,00 EUR
Herr Michael Sachse 27.11.2023 40,00 EUR
Herr Ronny Raschke 29.11.2023 30,00 EUR

Gesamt: 250,00 EUR

Öffentliche Zustellung
Öffentliche Zustellung gemäß §§ 1 und 2 Gesetz zur Rege-
lung des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungszustel-
lungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. 
m. § 15 Sächsisches Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG):
Für Herrn Rolf Starovsky ist eine Ankündigung der Voll-
streckung zuzustellen (Az.: 5.0100.006510.1).

Die an Herrn Starovsky gerichtete Ankündigung der Vollstre-
ckung bezüglich Forderung aus Grundsteuer konnte nicht 
zugestellt werden, da es keine bekannte Anschrift gibt. Ein 
bevollmächtigter Vertreter kann die betreffende Ankündi-
gung der Vollstreckung in der Stadtverwaltung Königstein, 
Kasse, Zimmer 38, Goethestraße 7 in 01824 Königstein ab-
holen.
Die Ankündigung der Vollstreckung gilt zwei Wochen nach 
Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt.

Kämmerei
Stadtverwaltung Königstein

Sitzungstermine

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Struppen

Am Dienstag, den 06.02.2024, 18:30 Uhr findet im Ratssaal 
der Gemeinde Struppen eine öffentliche Sitzung des Ge-
meinderates Struppen statt. Die Tagesordnung wird unter 
Beachtung der gemeindlichen Bekanntmachungssatzung 
eine Woche vorher an der Verkündigungstafel vor der Ge-
meinde Struppen, Hauptstraße 48, 01796 Struppen ausge-
hangen und kann sodann auch unter
www.struppen.de/aktuelles eingesehen werden.

Michael Sachse
Bürgermeister

Öffentliche Sitzung  
des Ortschaftsrates Thürmsdorf

Am Mittwoch, den 07.02.2024, 19:00 Uhr findet im Feuer-
wehrgerätehaus Thürmsdorf eine öffentliche Sitzung des 
Ortschaftsrates Thürmsdorf statt.

Colin Schuster
Ortsvorsteher

Öffentliche Sitzung des  
Ortschaftsrates Struppen-Siedlung

Am Donnerstag, den 29.02.2024, 19:00 Uhr findet im Rats-
saal der Gemeinde Struppen eine öffentliche Sitzung des 
Ortschaftsrates Struppen-Siedlung statt.

Karl-Heinz Guhr
Ortsvorsteher

Amtliche Bekanntmachungen
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Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigte: 14, davon anwesend: 9
davon Ja-Stimmen: 9, davon Nein-Stimmen: 0, Stimmenthal-
tung: 0, Befangenheit (SächsGemO § 20): 0

Beschluss Nr. 58-12/23 12.12.2023
Beschlussfassung der Sitzungstermine 2024
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgenden Sitzungstermi-
ne für das Jahr 2024:
Gemeinderat: 09.01., 06.02., 05.03., 09.04., 07.05., 04.06., 
06.08., 03.09., 01.10., 05.11., 3.12.
Ortschaftsrat Thürmsdorf: 1. Mittwoch im Monat, außer Mai 
und Juli

Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigte: 14, davon anwesend: 9
davon Ja-Stimmen: 9, davon Nein-Stimmen: 0, Stimmenthal-
tung: 0, Befangenheit (SächsGemO § 20): 0

Beschluss Nr. 59-12/23 12.12.2023
Beschlussfassung zur Annahme einer Spende - hier: Ralf 
Walther, 01796 Struppen
Der Gemeinderat beschließt die Annahme der Sachspende des 
Herrn Ralf Walther in Form von sieben Festmetern Wertholz 
(Fichte) für den Bau von Straßenleitplanken und für Bauholz.

Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigte: 14, davon anwesend: 9
davon Ja-Stimmen: 9, davon Nein-Stimmen: 0, Stimmenthal-
tung: 0, Befangenheit (SächsGemO § 20): 0

Beschluss Nr. 60-12/23 12.12.2023
Beschlussfassung zur Vergabe von Hausverwalterleistun-
gen für die kommunalen Mietobjekte der Gemeinde Strup-
pen
Der Gemeinderat der Gemeinde Struppen beschließt die Be-
treuung der Mietobjekte - bis auf zwei Gebäude - an die Firma 
Schönfeld Immobilien, Dohna, zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigte: 14, davon anwesend: 9
davon Ja-Stimmen: 9, davon Nein-Stimmen: 0, Stimmenthal-
tung: 0, Befangenheit (SächsGemO § 20): 0

Beschluss Nr. 61-12/23 12.12.2023
Beschlussfassung zur befristeten Fortsetzung des Miet-
vertrages mit dem Faschingsclub Struppen e.V.
Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister die ausgespro-
chene Kündigung angemessen auszusetzen und stattdessen 
den Mietvertrag befristet bis zur Ausgestaltung eines neuen 
Mietvertrages fortzusetzen.
Darüber hinaus wird der Bürgermeister beauftragt eine Neuge-
staltung des Mietvertrages bis zum Frühjahr 2024 zu veranlas-
sen bzw. erarbeiten und bis spätestens 30.04.2024 vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigte: 14, davon anwesend: 9
davon Ja-Stimmen: 9, davon Nein-Stimmen: 0, Stimmenthal-
tung: 0, Befangenheit (SächsGemO § 20): 0

Michael Sachse
Bürgermeister

Mitteilungen anderer Ämter und Einrichtungen

Haushaltssatzung des 
 Abwasserzweckverbandes Wehlen-

Naundorf für das Wirtschaftsjahr 2024
Auf Grund des § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung 
mit dem § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) hat die Verbandsversammlung am 21.11.2023 
folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2024 be-
schlossen:

§ 1

Es betragen

1. im Erfolgsplan
die Erträge 852.693 €
die Aufwendungen 895.419 €
der Jahresverlust 42.726 €

2. im Liquiditätsplan
der Cashflow aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit 169.511 €
der Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.337.300 €
der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 1.165.777 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen - €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen 945.000 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 110.000 €

Abwasserzweckverband Wehlen-Naundorf
Mathe
Verbandsvorsitzender

Stadt Wehlen, 19.12.2023

Die Haushaltssatzung 2024 des AZV Wehlen-Naundorf wurde 
mit Bescheid vom 11.12.2023 durch die Rechtsaufsichtsbehör-
de genehmigt.
Die Bekanntmachung erfolgt auf Grund des § 76 Abs. 3 Sächs-
GemO unter dem Hinweis, dass die Haushaltssatzung für das 
Wirtschaftsjahr 2024 einschließlich Wirtschaftsplan für den Ab-
wasserzweckverband Wehlen-Naundorf in der Zeit von

Dienstag, den 30.01.2024 bis einschließlich 
Freitag, den 09.02.2024

in der Gemeindeverwaltung Struppen, Hauptstraße 48 und im 
Rathaus von Stadt Wehlen, Markt 5 während der Dienstzeiten 
zur Einsichtnahme ausgelegt ist.

Hinweis:
Auf die im § 4 Absatz 4 SächsGemO genannten Voraussetzun-
gen der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird hingewiesen.

Abwasserzweckverband Wehlen-Naundorf 
Abwasserzweckverband Königstein

Information für Grundstückseigentümer  
mit Kleinkläranlagen

Aus gegebenem Anlass möchten wir auf diesem Weg daran 
erinnern, dass die Wartungsberichte der Kleinkläranlagen in 
Kopie für das Jahr 2023 spätestens bis zum 29.02.2024 an 
die WASS GmbH, Dammstraße 2, 01844 Neustadt in Sach-
sen oder per E-Mail an: info@wassgmbh.de oder per Fax an: 
03596/581849 zu übergeben sind.
Bei Nichterfüllung der Nachweis- und Auskunftspflicht kann 
kein ordnungsgemäßer Betrieb der Kleinkläranlage nachgewie-
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Neues aus Schulen, Hort und Kindergärten

Schulanmeldung der Viertklässler -  
Oberschule Königstein

Oberschule Königstein, Mühlgasse 1, 01824 Königstein

Schulanmeldung der Viertklässler

Sehr geehrte Eltern,

wenn Sie Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn an unserer Schule 
anmelden möchten, so ist dies zu folgenden Terminen mög-
lich:

Montag, den 26.02.2024, 13:30 bis 16:00 Uhr,
Dienstag, den 27.02.2024, 13:00 bis 15:00 Uhr,
Mittwoch, den 28.02.2024, 08:30 bis 12:30 Uhr,
Donnerstag, den 29.02.2024, 08:00 bis 14:00 Uhr 

sowie
Freitag, den 01.03.2024, 09:00 bis 12:00 Uhr.

Sollte keiner dieser Termine für Sie realisierbar sein, so kon-
taktieren Sie uns zur individuellen Terminabsprache bitte 
unter 035021/ 68370.

Bitte bringen Sie zur Schulanmeldung folgende Unterlagen 
mit:

- Halbjahresinformation der Grundschule,
- eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde und
- die Bildungsempfehlung im Original
- das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular,
- der Rückmeldebogen für die Grundschule.

Beachten Sie bitte, dass die Schulanmeldung von beiden 
Personensorgeberechtigten unterschrieben sein muss bzw. 
Sie zum Anmeldetermin eine entsprechende Einverständ-
niserklärung des nicht anwesenden Sorgeberechtigten mit-
bringen.

Sollte Sie allein das Personensorgerecht für Ihr Kind besit-
zen, so ist dies bei der Schulanmeldung in geeigneter Form 
nachzuweisen.

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Ulrike Cizek
Schulleiterin

sen werden, so dass eine Kleineinleiterabgabe fest- und ge-
genüber dem Grundstückseigentümer durchzusetzen ist.

Ehrenamtliche Rentenberatung
Jeanine Bochat, ehrenamtliche Versichertenberaterin der 
Deutsche Rentenversicherung nimmt Anträge für Renten 
(Altersrenten, Renten wegen Erwerbsminderung, Weiterge-
währungsantrag, Hinterbliebenenrenten, Kontenklärung, Ver-
sorgungsausgleich, Beantragung einer Rentenauskunft etc.) 
telefonisch entgegen und berät Sie gern.

Kontakt: 0177 4000 842, 035028 170017 oder
E-Mail: versichertenberaterin@bochat.eu

Kirchliche Nachrichten

Struppener Kirchgemeinde
Monatsspruch Februar:
Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zu-
rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtig-
keit. 2. Timotheus 3,16

Christenlehre und Flöten- und Gitarrenkreis
montags im Pfarrhaus (außer in den Ferien)
14:30 Uhr Christenlehre jüngere Gruppe
15:15 Uhr Christenlehre ältere Gruppe
im Anschluss Flötenkreis
Konfirmanden
mittwochs 17:00 Uhr in Pirna
(nähere Informationen bei Herrn Günzel erfragen)
Gottesdienste:
11.02.2024 9.00 Uhr

Historisches
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Vorlesewettbewerb 2023 - 
 Oberschule Königstein

Beim Vorlesewettbewerb am 29. November 2023 
haben folgende Teilnehmer um den Titel des  

besten Vorlesers gekämpft

Richard, Saskia und Devin aus der Klasse 6a, sowie Luisa, 
Stina und Julian aus der Klasse 6b. Es wurden lustige, span-
nende und echt coole Bücher vorgestellt. Persönlich fanden 
wir Luisas Buch „Luisa - Ich kann Kuchen in Krümel verwan-
deln!“ und Stinas Buch „Alea Aquarius - Das Geheimnis der 
Ozeane“ am besten.
Nachdem alle Schüler und Schülerinnen wirklich überzeu-
gend aus ihrem eigenen und auch aus einem ihnen unbe-
kannten Buch vorgelesen hatten, zog sich die Jury zur Sie-
gerehrung zurück.
Stina belegte den 1. Platz, den 2. Platz erhielt Richard und 
Saskia hat den 3. Platz.

Wir gratulieren,
Alissa und Laura aus der Klasse 6b

Weihnachtskonzert der Schüler
Am 22. Dezember 2023 fand inzwischen zum zweiten 
Mal in der Turnhalle unserer Oberschule Königstein un-
ser alljährliches Weihnachtskonzert statt. Dafür muss-
te viel geplant und geprobt werden. Das Konzert fand 
in zwei Teilen statt. Für das erste Konzert der Klassen 
5 bis 7 spielten Schüler auf ihren Instrumenten Weih-
nachtstücke vor und es wurde gemeinsam gesungen. 
Im zweiten Konzert für die Klassen 8 bis 10 wurde ein 
Theaterstück „Hänsel und Gretel bei McDonalds“ vor-
geführt. Für die Planung teilte sich die Musikklasse der 
10. Klassen in verschiedene Arbeitsgruppen wie Tech-
nikgruppe, Werbung, Bühnenaufbau und Schauspiel 
auf und planten die Aufführung. Trotz, dass es in den 
Proben etwas hektisch und nicht immer problemlos 
zuging, war es am Ende eine gelungene Veranstaltung. 
Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden, insbe-
sondere an Frau Glaser-Herzog und Frau Werner-Ah-
lendorf.

K. Viehrig, N. Schmidt und L. Hentschel

Vereinsnachrichten

Weihnachtsmarkt 2023

Wir sagen Danke

Am 9. Dezember 2023 fand unsere traditionelle Strupp‘ner 
Weihnachtslichtelei auf dem Parkplatz der Gemeindeverwal-
tung statt. Hell erleuchtender Lichterglanz, viele weihnachtliche 
Angebote und mildes Dezemberwetter lockten viele Besucher 
zur Weihnachtslichtelei. Ob jung oder alt – es kamen zahlrei-
che Leute, die weihnachtliche Atmosphäre genießen wollten. 
Mehrere Kinderaugen strahlten und funkelten hell als der Weih-
nachtsmann mit seinem Engel und vielen kleinen Gaben vor-
beikam. Bei stimmungsvoller Weihnachtmusik konnten die Be-
sucher kaufen, trinken, schlemmen - sich einfach wohlfühlen. 
Es war ein Vergnügen dem Treiben zu zusehen. Wir haben uns 
gefreut, dass so viele Gäste gekommen sind.

Oberschule Königstein  
lädt zum Tag der offenen Tür ein

Am Freitag, dem 02. Februar 2024, öffnen sich die Türen der 
Oberschule Königstein.
Eltern, Schüler und interessierte Bürgerinnen und Bürger sind 
in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr herzlich zu einem Besuch in 
unsere Schule eingeladen.
Sie können bei einem Rundgang durch alle Gebäude der Schule 
einen Blick in die Fachräume werfen, dabei werden Ihre Fragen 
selbstverständlich von uns Fachlehrerinnen und Fachlehrern 
beantwortet. Wir informieren Sie gern über unsere Angebote 
der individuellen Förderung bzw. die Ganztagesangebote, aber 
auch über die schulischen Bildungsgänge.
Im Technikgebäude können Sie sich mit den materiell-techni-
schen Bedingungen für den Unterricht in den Fächern Wirt-
schaft-Technik-Haushalt/ Soziales und Informatik vertraut ma-
chen.
Natürlich warten auch noch einige kleine Überraschungen auf 
unsere Besucher.
Vertreter der Nationalparkverwaltung unterstützen uns bei der 
Vorstellung unseres Konzeptes der Nationalparkschule.
Kaffee und Kuchen laden im Hauswirtschaftsraum des Tech-
nikgebäudes zum Verweilen ein.
Die Schüler und das Kollegium der Schule freuen sich sehr auf 
Sie!

Ulrike Cizek
Schulleiterin

Berufsorientierung einmal anders -  
„Komm auf Tour“

Am Freitag, dem 15.12.2023, besuchte die 7. Klasse der Ober-
schule Königstein, im Rahmen der Berufsorientierung, das 
Projekt „Komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft“. Das 
Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) wurde in Zusammenarbeit mit regionalen Partnerinnen 
und Partnern wie der Agentur für Arbeit und der IHK entwickelt.
Dabei fuhren die Schülerinnen und Schüler nach Bannewitz, 
wo für viele Schulen ein Parcours aufgebaut wurde. Innerhalb 
dieses Parcours lag der Fokus auf den Stärken der Schülerin-
nen und Schüler. In den verschiedenen Stationen, „Sturmfreie 
Bude“, „Labyrinth“, „Zeittunnel“ und auf einer Bühne konnten 
die Kinder ihre Stärken zeigen und Punkte sammeln.
Ziel dieses Parcours war, dass die Schülerinnen und Schüler 
sich ihrer eigenen Stärken bewusstwurden, Selbstvertrauen 
entwickelten und schlussendlich anhand der Stärken erfuhren, 
welches Berufsfeld für sie geeignet ist. Dabei wurden unter an-
derem handwerkliches Geschick, Zahlenstärke, Kreativität und 
Teamfähigkeit betrachtet. Beim Aufräumen, StandUp-Theater-
spielen und Tiere füttern konnten sie verschiedene Aufkleber 
und damit Stärkepunkte sammeln.
Für die Schülerinnen und Schüler war es ein bereichernder, 
kompetenzorientierter Tag. Sie hatten viel Spaß dabei und 
konnten sich selbst beweisen.

J. Gaetsch

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 23. Februar 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Dienstag, der 13. Februar 2024

Annahmeschluss für Anzeigen ist: 
Freitag, der 16. Februar 2024, 9.00 Uhr
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Einlass: ab 17.30 Uhr
Eintritt: Frei/leider ein Unkostenbeitrag von 2,00 Euro für 
(GEMA, GVL, Maut, UST) - Gebühren.
Voranmeldungen bitte über Tel.: 70678

Heimatverein Naundorf e.V.

Der Faschingsclub Struppen bedankt sich auf diesem Weg 
ganz herzlich bei allen Beteiligten, Helfern und Sponsoren für 
ihre Hilfe und Unterstützung. Dank gilt denen, die mit vorbe-
reitet, auf- und abgebaut, verkauft, nachbereitet und zum Ge-
lingen der Weihnachtslichtelei beigetragen haben. Ein herzli-
ches Dankeschön geht insbesondere an: Gemeinde Struppen, 
Bauhof Struppen, Bäckerei Bohse, Zaunbau Nawrath, Bratpate 
Sven Pagel, Familie Kürschner, Frank Radke, Dietmar Scheibe, 
Wolf-Dieter Kunze. Ohne euch allen wäre das nicht möglich ge-
wesen. Bis zum nächsten Mal mit Struppen - Schelle, Schelle!

Der Faschingsclub Struppen

Weihnachtsbaumverbrennen in Naundorf
Am 13.01.2024 wurde in 
Naundorf zum traditionellen 
Weihnachtsbaumfeuer geru-
fen. Schon vor Beginn der Ver-
anstaltung lagen einige der 
Edelbäume an der Feuerstelle. 
Pünktlich 15 Uhr wurde das 
Feuer durch die Kameraden 
der FFw entfacht und von da 

an konnten die Gäste auch ihren abgegebenen Baum in Glüh-
wein umwandeln. Die Kameraden hatten alle Hände voll zu tun, 
aber alle wurden ihre Bäume los. Der Feuerwehrverein ver-
wöhnte die Gäste nicht nur mit Glühwein, es gab auch so man-
che Leckerei vom Grill. Und natürlich wurden auch die Kinder 
nicht vergessen, Kinderpunsch war bei diesen Temperaturen 
besser als Cola oder Fanta. Unser aller Dank gilt den vielen 
Gästen, den Kameraden der Feuerwehr und natürlich auch den 
vielen fleißigen Helfern vom Feuerwehrverein. Es war wieder ein 
schöner Abend, bei dem 
viele nette und aufschluss-
reiche Gespräche stattfan-
den. Manchmal gab es so-
gar noch den Gruß 
„Gesundes neues Jahr“. 
Nun können die Bäume für 
das nächste Weihnachten 
erst mal in Ruhe wachsen.

Veranstaltungen und Termine

Kulturscheune Naundorf
Thorsten Kutschke vom MdR (Biwak) wird uns einen spannen-
den Abend mit Reiseerlebnissen aus der großen weiten Welt 
- und auch aus dem Elbsandsteingebirge, gestalten. Umfang-
reiches Video - Material bringt er dazu mit.
Das erleben Sie am Freitag, dem 23. Februar 2024 in der Kul-
turscheune Naundorf.

Einlass ab 18.00 Uhr.
Eintrittspreis: 8,00 Euro
Voranmeldungen bitte über Tel.: 70678

Vorschau:
Aus Anlass des Internationalen Frauentags veranstalten wir ei-
nen bunten Abend am 8. März 2024 in der Kulturscheune.
Die Kapelle „Bella Vita“ und Frau Margit Suckut (MdR,) bieten 
internationale Gitarrenmelodien aus den Bereichen Jazz, Rock, 
Pop. Die Musiker (zwei Gitarristen, ein Schlagzeuger) setzen 
dabei auf Temperament und rhyhtmisches Feuer, aber auch auf 
Romantik:
Titel, die zu Herzen gehen und vielleicht an das eine oder ande-
re Erlebnis erinnern. Dazu zählen Titel von den Beatles, Astor 
Piazolla und Rocco Granata.

ACHTUNG! Wichtiger Hinweis  
zur Winterfestmachung  
Wasserversorgung!
Durch Unachtsamkeit und Fahrlässigkeit können im Winterhalbjahr 
Frostschäden an der Hausinstallation auftreten. Über geborstene Leitungen 
kann vielfach unbemerkt über die Messeinrichtung erfasstes und damit 
kostenpflichtiges Trinkwasser ungenutzt abfließen. Hinzu kommen 
Aufwendungen für notwendige Reparaturen und ggf. die Beseitigung der 
Wasserschäden. Wir bitten und fordern alle Grundstückseigentümer und 
Mieter auf, die nachfolgenden Hinweise zu beachten:
1. Bei Frostgefahr Türen und Fenster in der Nähe von Wasserleitungen 

sowie Wasserzähleranlagen schließen und erforderlichenfalls sofort 
Instand setzen.

2. Freiliegende Leitungen, Wasserzähler- und Abstellschächte an 
ungeschützten Stellen mit nicht aufsaugendem Material abdecken und 
isolieren.

3. Wasserleitungen und Wasserzähler in nicht frostfreien Räumen schützen.
4. Sommerleitungen sowie im Winter nicht benötigte frostgefährdete 

Leitungen sind zu entleeren.
5. Die Straßenkappen der Hausanschlüsse außerhalb der öffentlichen 

Verkehrsanlagen sollten soweit möglich bzw. im eigenen Interesse der 
Anschlussnehmer durchgängig eis- und schneefrei gehalten werden.

6. Bei eingefrorenen Leitungen im Haus (Kundenanlage) ist mit dem 
Auftauen ein Installationsunternehmen zu beauftragen, welches 
im lnstallateurverzeichnis des ZVWV eingetragen ist. Weitere 
Informationen zum Installateurverzeichnis können dem Internet unter  
https:/www.zvwv.de/service-und- preise/wissenswertes-zur-trink 
wasserinstallation/ (Wasserinstallateur) entnommen werden.

7. Eingefrorene Wasserzähler und Hausanschlüsse sind unverzüglich 
dem ZVWV unter der Störungsrufnummer 035023 / 51610 zu melden.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Unterstützung!
Ihr Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

Anzeige(n)
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Presseinformation 

          15.01.2024 
 
Die Volkshochschule informiert über aktuelle Kursangebote 
 
In folgenden Kursen in Pirna gibt es noch freie Plätze: 
 
 
23H20409P, Elastische Stoffe verarbeiten - Kleingruppenkurs 
Fr, 02.02.2024 - 03.02.2024, 17:00 - 15:30 Uhr, 1 x 5 UE, 1 x 7 UE, Pirna, VHS, 60,00 € 
 
23H20004P, Kunstvortrag: „Das Auge sieht, was es sucht.“ - Max Slevogt 
Mo, 05.02.2024, 18:00 - 19:30 Uhr, 1 x 2 UE, Pirna, VHS, 10,00 € 
 
23H50513P, Fotografie, Bildbearbeitung und Videos mit dem Android-Smartphone 
Mo, 05.02.2024, 16:00 - 19:15 Uhr, 1 x 4 UE, Pirna, VHS, 48,00 € 
 
24F40212P, Englisch - Grundkurs Stufe A1 - Intensivkurs 
Mo, 12.02.2024 - 22.02.2024, 17:00 - 20:15 Uhr, 9 x 4 UE, Pirna, VHS, 180,00 € 
 
24F40403P, Französisch - Einstiegskurs - Intensivkurs 
Mo, 12.02.2024 - 16.02.2024, 08:30 - 12:30 Uhr, 5 x 5 UE, Pirna, VHS, 125,00 € 
 
24F50313P, Tabellenkalkulation mit Excel - Intensivkurs 
Mo, 12.02.2024 - 15.02.2024, 09:00 - 13:00 Uhr, 4 x 5 UE, Pirna, VHS, 120,00 € 
 
24F30335P, Taekwondo für Kinder und Jugendliche (8 - 14 Jahre) 
Di, 13.02.2024 - 15.02.2024, 17:30 - 18:30 Uhr, 3 x 1 Std., Pirna, Taekwondo-Center, 19,50 € 
 
24F50202P, Smartphone - Kleingruppenkurs 
Di, 13.02.2024, 09:00 - 12:15 Uhr, 1 x 4 UE, Pirna, VHS, 48,00 € 
 
24F40502P, Italienisch für den Urlaub - Einstiegskurs - Intensivkurs 
Mo, 19.02.2024 - 23.02.2024, 08:30 - 12:45 Uhr, 5 x 5 UE, Pirna, VHS, 125,00 € 
 
24F50109P, Fit am PC - Intensivkurs 
Mo, 19.02.2024 - 22.02.2024, 08:30 - 13:15 Uhr, 4 x 6 UE, Pirna, VHS, 144,00 € 
 
24F20116P, Die Kunst des Malens für Kinder (ab 8 Jahre) 
Di, 20.02.2024, 09:00 - 12:00 Uhr, 1 x 4 UE, Pirna, VHS, 22,00 € 
 
24F20510P, Keyboard - Grundkurs 
Mo, 26.02.2024 - 22.04.2024, 18:00 - 19:30 Uhr, 8 x 2 UE, Pirna, VHS, 108,00 € 
 
24F30319P, Hula Hoop 
Mo, 26.02.2024 - 06.05.2024, 20:20 - 21:05 Uhr, 10 x 1 UE, Pirna, VHS, 50,00 € 
 
24F40218P, Englisch - Grundkurs Stufe A1/1. Semester 
Mo, 26.02.2024 - 13.05.2024, 17:45 - 20:00 Uhr, 11 x 3 UE, Pirna, VHS, 165,00 € 
 
24F40511P, Italienisch - Grundkurs Stufe A1/1. Semester 
Mo, 26.02.2024 - 24.06.2024, 17:30 - 19:00 Uhr, 16 x 2 UE, Pirna, VHS, 160,00 € 
 
24F40801P, Arabisch - Schnupperkurs - Kleingruppenkurs 
Mo, 26.02.2024 - 11.03.2024, 17:30 - 19:45 Uhr, 3 x 3 UE, Pirna, VHS, 54,00 € 
 
24F20101P, Malen und Zeichnen für jedermann 
Di, 27.02.2024 - 18.06.2024, 18:00 - 21:00 Uhr, 8 x 4 UE, Pirna, VHS, 128,00 € 
 
24F20601P, Kindertanz (5 - 8 Jahre) 
Di, 27.02.2024 - 23.04.2024, 15:45 - 16:30 Uhr, 8 x 1 UE, Pirna, VHS, 48,00 € 
 
24F30302P, Bauch, Beine, Po 
Di, 27.02.2024 - 18.06.2024, 18:00 - 18:45 Uhr, 15 x 1 UE, Pirna, VHS, 75,00 € 
 
24F30306P, FitMix! 
Di, 27.02.2024 - 18.06.2024, 19:00 - 20:00 Uhr, 15 x 1 Std., Pirna, VHS, 97,50 € 
 
24F30617P, Fasten – Welche Methode passt zu mir? 
Di, 27.02.2024, 17:00 - 19:15 Uhr, 1 x 3 UE, Pirna, VHS, 15,00 € 
 
24F40702P, Tschechisch - Grundkurs Stufe A1/1. Semester 
Di, 27.02.2024 - 18.06.2024, 18:15 - 19:45 Uhr, 15 x 2 UE, Pirna, VHS, 165,00 € 
 
24F30209P, Yin-Yoga 
Mi, 28.02.2024 - 29.05.2024, 18:00 - 19:30 Uhr, 8 x 2 UE, Pirna, Physiotherapie Petrich, 80,00 € 
 
24F20202P, Fotografie Grundkurs - Kleingruppenkurs 
Do, 29.02.2024 - 21.03.2024, 18:00 - 21:00 Uhr, 6 x 4 UE, Pirna, VHS, 180,00 € 
 
24F20503P, Gitarrenkurs - 1. Semester 
Do, 29.02.2024 - 13.06.2024, 17:00 - 17:45 Uhr, 11 x 1 UE, Pirna, VHS, 88,00 € 
 
24F30102P, Gute Vorsätze im neuen Jahr 
Do, 29.02.2024 - 07.03.2024, 19:00 - 21:15 Uhr, 2 x 3 UE, Pirna, VHS, 30,00 € 
 
24F30205P, Hatha-Yoga 
Do, 29.02.2024 - 13.06.2024, 19:00 - 20:30 Uhr, 10 x 2 UE, Pirna, Physiotherapie Petrich, 100,00 € 
 
24F40407P, Französisch - Grundkurs Stufe A1/1. Semester 
Do, 29.02.2024 - 27.06.2024, 17:30 - 19:00 Uhr, 13 x 2 UE, Pirna, VHS, 130,00 € 

Das Mitteilungs- und Amtsblatt der Gemeinde Struppen 
und der Ortsteile Ebenheit, Naundorf, Strand, 
Struppen-Siedlung, Thürmsdorf und Weißig

erscheint monatlich und wird kostenlos in alle  
Haushalte der Gemeinde verteilt.

- Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Bürgermeister der Gemeinde Struppen
- Verantwortlich für den nichtamtlichen und Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10,
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste.  
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzel exemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche,  insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrück-
lich ausgeschlossen.IM
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Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. e-mail: info@vhs-ssoe.de 
Hauptgeschäftsstelle Pirna, Geschwister-Scholl-Str. 2, 01796 Pirna Tel.: 03501 710990 
Geschäftsstelle Neustadt, Berghausstr. 3a, 01844 Neustadt Tel.:  03596 604523 
Geschäftsstelle Freital, Bahnhofstr. 34, 01705 Freital Tel.: 0351 6413748 

24F30102P, Gute Vorsätze im neuen Jahr 
Do, 29.02.2024 - 07.03.2024, 19:00 - 21:15 Uhr, 2 x 3 UE, Pirna, VHS, 30,00 € 
 
24F30205P, Hatha-Yoga 
Do, 29.02.2024 - 13.06.2024, 19:00 - 20:30 Uhr, 10 x 2 UE, Pirna, Physiotherapie Petrich, 100,00 € 
 
24F40407P, Französisch - Grundkurs Stufe A1/1. Semester 
Do, 29.02.2024 - 27.06.2024, 17:30 - 19:00 Uhr, 13 x 2 UE, Pirna, VHS, 130,00 € 
 
24F40900P, Latein - Schnupperkurs - Kleingruppenkurs 
Do, 29.02.2024 - 14.03.2024, 18:00 - 19:30 Uhr, 3 x 2 UE, Pirna, VHS, 36,00 € 
 
24F50301P, Word - Grundkurs 
Do, 29.02.2024 - 21.03.2024, 13:00 - 16:45 Uhr, 4 x 5 UE, Pirna, VHS, 120,00 € 
 
24F20604P, Orientalischer Tanz - Grundkurs 
Fr, 01.03.2024 - 21.06.2024, 17:30 - 19:00 Uhr, 14 x 2 UE, Pirna, VHS, 94,00 € 
 
24F50407P, KI - Werkzeug der Zukunft? 
Fr, 01.03.2024 - 01.03.2024, 17:00 - 18:30 Uhr, 1 x 2 UE, Pirna, VHS, 5,00 € 
 
24F40203P, Englisch - Tea Time 
Sa, 02.03.2024 - 02.03.2024, 14:00 - 17:00 Uhr, 1 x 4 UE, Pirna, VHS, 25,00 € 
 
 
Informationen und Anmeldungen: 
Hauptgeschäftsstelle Pirna, Geschwister-Scholl-Str. 2, Tel.: 03501 / 710990 
Geschäftsstelle Freital, Bahnhofstr. 34, Tel.: 0351 / 6413748 
E-Mail: info@vhs-ssoe.de 
Internet: www.vhs-ssoe.de  
 

www.krebshilfe.de

SPENDENKONTO IBAN: 
DE65 3705 0299 0000 9191 91
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Ihr Medienberater vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 3147542
matthias.riedel@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Matthias Riedel

Ich bin für Sie da...
Stiftung Alzheimer Initiative gGmbH
www.alzheimer-forschung.de/stiftung

SB
04

– das ist unser Ziel. Wenn Sie als Stifter mit uns die Segel 
setzen wollen, rufen Sie uns an unter: 0211-83680630.

Gerne senden wir Ihnen unsere 
Broschüre zu. 

in eine
Zukunft ohne Alzheimer
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Sebnitz Nr. 1/2018- 2 -Sind sie schon einmal mit einer historischen Straßenbahn durch ein wildromantisches Tal gefahren?
Haben Sie schon einmal gesehen wie ein Stiefmütterchen sein Gesicht erhält? 
Wissen Sie, was eine „Husche“ mitten im Wald ist? 
Das alles und noch mehr können Sie bei uns entdecken.

Wanderidyll im Nationalpark
Das Elbsandsteingebirge gilt als eines der vielfäl-
tigsten Wandergebiete Europas. Sie können bei 
uns all seine Facetten entdecken: Bizarre Fels-
formationen, wildromantische Täler, üppig grüne 
Wälder und immer spektakuläre Aussichten. Ge-
nießen Sie auf der „Oberen Schleuse“ eine histo-
rische Kahnfahrt in der Klamm, wandern Sie auf 
dem Panoramaweg mit Blick auf die schönsten 
Felsmassive oder betrachten Sie vom hölzernen 
Aussichtsturm sogar die entferntesten Gipfel.

Blumenkunst aus Sebnitz - seit 1834
Das als Seidenblumenstadt bekannt gewordene 
Sebnitz steht ganz im Zeichen der faszinierenden 
Herstellung künstlicher Blüten. Die Schaumanu-
faktur Deutsche Kunstblume zählt zu den wenigen 
Werkstätten weltweit, in denen noch heute künst-
liche Blumen in traditioneller Handarbeit herge-
stellt werden. Besucher können bei der Herstel-
lung zusehen und sich am “Blümeln” versuchen.

www.deutsche-kunstblume-sebnitz.de

Balsam für die Seele
In der Sächsischen Schweiz liegt die Heilkraft in 
der Natur. Der staatlich anerkannte Erholungsort 
Sebnitz punktet mit herrlicher Luft und dem Klang 
der ungewohnten Stille - Entschleunigung heißt 
das Zauberwort. Dem Alltag entfliehen können 
Sie im Kräutervitalbad Sebnitz. Überlisten Sie den 
Takt der Zeit und nehmen Sie unsere Wohlfühlan-
gebote an.

www.kraeutervitalbad.de

Die Region Sebnitz-Hinterhermsdorf-Kirnitzschtal ver-
führt mit einer traumhaften Lage im Nationalpark an der 
böhmischen Grenze. Das malerische Fleckchen im Elb-
sandsteingebirge inspiriert zu Ausflügen, Wanderungen 
und Naturerlebnissen sowie zum Entdecken von Hand-
werk, Tradition, Geschichte und Kultur:

Mehr Sächsische Schweiz als bei uns  
finden Sie nirgends!

Neugierig? Informationen über unsere touristischen Angebote finden Sie unter www.sebnitz.de. 
Überzeugen Sie sich, dass – egal ob Sommer oder Winter – unsere Region für jedes Alter und 
jeden Geschmack eine Menge zu bieten hat.

Archiv TMGS (c) A. Krone

I. Doil

St. Unger

Leben und Arbeiten wo andere Urlaub machen? 
Mehr Informationen finden Sie unter www.baz-initiative.de
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Beispiel Doppelzimmer Villen

Bansin

Ostsee – Usedom   Ostseehotel Villen im Park im Seebad Bansin  

Ihr Hotel liegt ca. 12 Gehminuten vom Strand entfernt. Das 
Hotel besteht aus einem Haupthaus und vier Villen mit zwei 
Restaurants, Terrasse, Bars, Cognac- und Zigarrenlounge,
Aufzug, Fahrradverleih sowie einem Wellnessbereich mit
Hallenbad, Außenpool, Saunalandschaft u. v. m.

Für Sie inklusive: 
 3 / 4 / 7 ÜbernachtungenHalbpension
Nutzung von Wellnessbereich und Fitnessraum
Leihbademantel, -saunatücher und SlipperWLAN

Termine & Preise in € / Person im DZ Villen

Saison
Anreise SO – DI DO + FR SO + MO MI – FR SO – FR

Nächte 3 4 7

17.11. - 19.12.24 249 266 299 321 529

01.02. - 07.03.24,
03.11. - 16.11.24 259 276 329 351 569

08.03. - 27.03.24,
01.04. - 25.04.24,
06.10. - 02.11.24

289 306 349 371 619

26.04. - 08.05.24,
12.05. - 06.06.24,
15.09. - 05.10.24

309 326 379 401 679

28.03. - 31.03.24
09.05. - 11.05.24
07.06. - 14.09.24

– – – – 779

Einzelzimmerzuschlag: 15 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2,40 – 3,10 € pro Person/Nacht (saisonal)

ab €249,p. P.–
4 Tage 

Halbpension

Reise-Code: osba

Hängebrücke „TitanRT“

Beispiel Doppelzimmer Haus 1

Ihr Hotel liegt am Ortsrand von Allrode und besteht aus 
mehreren Gebäuden mit Restaurant (Haus 1), Bar, Café, 
Gasthaus, Biergarten, Lobby (Haus 1), Aufzug, Kegelbahnen, 
Tennisplatz und Minigolfanlage. Zwischen den beiden Häusern 
erwarten Sie u. a. ein Hallenbad und eine Sauna.

Für Sie inklusive: 
3 / 5 / 7 ÜbernachtungenAll Inclusive
 Nutzung von Hallenbad und Sauna (lt. Hotelaushang) 
Nutzung der MinigolfanlageWLAN
Informationen über die Region
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / Person im DZ Haus 1 / SUP

Saison
Anreise täglich
Nächte 3 5 7

Unterbringung H1 SUP H1 SUP H1 SUP

10.11. - 23.11.24 139 169 219 269 299 369

23.01. - 14.03.24,
24.11. - 17.12.24 169 199 279 329 389 459

15.03. - 28.06.24,
03.11. - 09.11.24 189 219 299 349 409 479

29.06. - 02.11.24 199 229 329 379 459 529

H1 = Doppelzimmer Haus 1, SUP = Doppelzimmer Superior
EZ-Zuschlag: 10 €/Nacht Kurtaxe: ca. 2 – 3 € p. P./Nacht (saisonal)  

ab €139,p. P.–
4 Tage 

All Inclusive

Reise-Code: allr

Harz  CAREA Harz Hotel Allrode 

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung

0261 - 29 35 19 73 und in Ihrem Reisebüro

Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Bequem online 
buchen auf
reisenaktuell.com
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Rufen Sie uns an: 

06074 / 404127
www.mustermann.portas.de
Besuchen Sie unsere 
Studio-Ausstellung: 
PORTAS-Fachbetrieb 
Michael Mustermann GmbH
Marktstraße 20 
48496 Mustern

Neu und modern in meist nur 1 Tag

• Qualität seit 40 Jahren • Ohne Dreck und Lärm • Festpreise

Türen  Haustüren  Treppen  Küchen  Fenster  Decken

Clevere Renovierungslösungen

Silvio Hofmann
Hauptstraße 60 A
01734 Rabenau

Tel. 03 51 / 
6 47 01 25

www.hofmann.portas.de

SCHAUTAG
am Samstag, 27.1.24, 

10 - 12 Uhr

Hilfe in schweren Stunden

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Lesen Sie gleich los:
epaper.wittich.de/2994

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen

Lebendige Erinnerung Anzeige

Es gibt viele Möglichkeiten, sich an einen Verstorbenen zu erin-
nern. Das Betrachten von Fotos oder alten Briefen oder der Be-
such von Orten, die an gemeinsam verbrachte Zeiten erinnern, 
sind einige. Auch das Entzünden einer Kerze ist ein Zeichen der 
Verbundenheit.
Wachsender Beliebtheit erfreut sich das Stechen von Tattoos, 
so dass die Erinnerung immer auf der Haut mit sich getragen 
wird. Eine dauerhafte Stätte der Erinnerung bietet der Friedhof 
– sei es das klassische Reihen- oder Urnengrab, das den Na-
men und die Daten des Verstorbenen trägt, oder eine anonyme 
Beisetzungsstelle, an der es meist einen zentralen Gedenkstein 
gibt. Hier kann bei jedem Friedhofsbesuch des Verstorbenen 
gedacht werden.
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Vor den zunehmenden Naturereignissen können wir Sie
nicht schützen – vor den oft existenzbedrohenden Kosten
schon. Sprechen Sie mit uns.
In Extremsituationen ist es gut, wenn man jemanden hat,
auf den man sich felsenfest verlassen kann.

Naturereignisse  
können jeden treffen.

Jetzt Elementarschutz ergänzen

Hauptstraße 54, 01796 Struppen 
Telefon +49 35020 77696 
ronald.schulz@wuerttembergische.de 
wuerttembergische.de/ronald.schulz

Generalagentur Ronald Schulz

Gernsanierung.

So einfach und energieeffi zient kann 
Modernisieren sein.

Mit unserer Allround-Lösung Raumgewinn.

- Freie Termine für Energieberatungen
- Regionales Handwerkernetzwerk
- Alle Maßnahmen aus einer Hand           

               Mehr erfahren

          

Thomas Immobilien
33-jährige Firmenerfahrung

Beratung, Bewertung, Verkauf
Vermietung, Hausverwaltung

Interessentendatenbank
360-Grad-Rundgänge 

Finanzierung zu Top-Konditionen
Dresdner Str. 65 · 01844 Neustadt ·  0 35 96 - 50 52 70

 info@thomas-immobilienmakler.de ·  www.thomas-immobilienmakler.de

IN IHRER REGION
WOHNEN

Zusätzliche Kosten einplanen Anzeige

Nicht selten wird beim Kauf einer älteren Immobilie der Renovie-
rungsbedarf falsch eingeschätzt. Dabei geht es weniger um das 
Problem einer energetischen Modernisierung als vielmehr um 
die Frage nach zwingenden Erneuerungen, etwa aufgrund des 
Alters des Hauses. Der Modernisierungsbedarf kann zum Bei-
spiel undichte Rohrleitungen betreffen, schadhafte Keller oder 
Dächer oder auch defekte Heizungsanlagen. Bei einem solchen 
Renovierungsbedarf kann der neue Eigentümer in vielen Fällen 
nicht wählen, ob und wann die notwendigen Arbeiten durch-
geführt werden sollen. Häufig muss die Sanierung sehr zeitnah 
nach dem Hauskauf erfolgen, also dann, wenn die finanzielle 
Belastung ohnehin schon sehr hoch ist. Deshalb ist es wichtig, 
vor dem Kauf sorgfältig einen realistisch abgeschätzten Moder-
nisierungsbedarf zu ermitteln und einzuplanen.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


